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Textliche Festsetzungen

1. Im Kerngebiet sind Einzelhandelsbetriebe nur im 1. Vollgeschoss zulässig.

2. Im Kerngebiet sind Tankstellen nicht zulässig.

3. Im allgemeinen Wohngebiet sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig.

4. Im allgemeinen Wohngebiet dürfen nur Wohngebäude für Studierende,

Auszubildende und Senioren errichtet werden.

5. Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare

Grundstücksfläche festgesetzt.

6. Die Fläche A ist mit einem Gehrecht zugunsten des Betreibers der Bahnanlagen zu

belasten.

7. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in Wohnungen, deren Aufenthaltsräume nicht

zum Bahngelände orientiert sind, in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei

Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) bzw. in mindestens der Hälfte der

Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen) durch

besondere Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer ausreichenden Belüftung

oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung an Außenbauteilen

Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungs-

pegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei

mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.

8. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder

Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile im Kerngebiet und im

allgemeinen Wohngebiet resultierende bewertete Schalldämm-Maße (erf. R'

w,res

)

aufweisen, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von

· 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsräumen von Wohnungen,

Bettenräumen in Krankenstationen, Alten- und Pflegeheimen sowie Sanatorien

und in Übernachtungsräumen von Beherbergungsstätten,

· 35 dB(A) tags in Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen,

· 40 dB(A) tags in Büroräumen und ähnlichen Räumen

nicht überschritten wird.

Die Bestimmung der erf. R'

w,res

 erfolgt für jeden Aufenthaltsraum gemäß der

Anlage der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 24. Februar

1997 (24. BImSchV). Für den Korrektursummanden D ist abweichend von der

Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV für Räume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein

um 5 dB geringerer Wert einzusetzen. Die Beurteilungspegel außen für den Tag

L

r,T

 und für die Nacht L

r,N

 sind für Straßen gemäß § 3 und für Schienenwege

gemäß § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 in der Fassung

vom 18. Dezember 2014 (16. BImSchV) zu berechnen.

9. Zum Schutz vor Verkehrslärm sind entlang des Bahngeländes mit Gebäuden baulich

verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) von

Wohnungen oberhalb des 1. Vollgeschosses, die nicht mit mindestens einem baulich

verbundenen Außenwohnbereich zu der von der Bahnanlage abgewandten Seite

ausgerichtet sind, nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig.

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, die nur

entlang des Bahngeländes orientiert sind, ist mindestens ein baulich verbundener

Außenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten.

10. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes müssen bauliche Anlagen im Kerngebiet und im

allgemeinen Wohngebiet schwingungstechnisch abgekoppelt von den bestehenden

planfestgestellten Anlagen der Eisenbahn und der Straßenbahn errichtet werden.

Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.

11. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

12. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen

und baulichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des

Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

Hinweis

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich in der Trinkwasserschutzzone

III A der Wasserschutzgebietsverordnung Wuhlheide/Kaulsdorf.
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Planunterlage: ALKIS Berlin, Stand Mai 2017

Messung Fachbereich Vermessung vom Mai 2017

Koordinatensystem Soldner Berlin Netz 88

11-14a-1

und § 11 Abs. 1

Abzeichnung

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt dieser Abzeichnung mit

dem Inhalt der Urschrift des Bebauungsplans 11-14a-1,

festgesetzt am

11.06.2019, übereinstimmt.

Berlin, den XX.XX.XXXX

Bezirksamt Lichtenberg vom Berlin

Abt. Stadtentwicklung, Soziales, Wirtschaft, und Arbeit

Stadtentwicklungsamt

Fachbereich Vermessung

Im Auftrag

Zu diesem Bebauungsplan gehört das Deckblatt

vom 14.01.2019.

(in diese Abzeichnung eingearbeitet)
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